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Das Hexengefängnis im Luziferturm 
Die sogenannte „Ruebkammer“ war im zweiten Stock de s Luziferturms eine 
ziemlich ausbruchssichere Holzbohlen-kammer mit ein er niederen Tür, in der 
ein Schlitz als Essensdurchreiche diente. Nach dem Schwäbischen Wörterbuch 
bezeichnete der Altbegriff „ruebig“ das heutige Wor t „ruhig“. 
 
 

 
In die Holzbohlenwand der „Ruebkammer“ geschnitzte Inschrift mit der 
Jahreszahl 1630:  
„Wegen meines Baurenweibs in die Riebkamer / 156 [Tage?]  den 8. März“  
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